
   

Ampel versagt bei Migration und Wirtschaft       

In dieser Woche gab Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regie-

rungserklärung zum EU-Gipfel in Brüssel ab, der am Mitt-

woch stattgefunden hat. Wie so oft, ließ er dabei viele Fra-

gen offen. Kein Wort zum wichtigsten Gipfel-Tagesordnungs-

punkt, der Migration. Kein Wunder – schließlich kommt seine 

Koalition in der Migrationspolitik nicht voran. Die Zerstritten-

heit der Ampel sorgt dafür, dass Deutschland innerhalb Euro-

pas zu Fragen der Migration keine klare Position einnehmen 

kann. Es ist erstaunlich, dass der Kanzler mit keinem Wort 

auf die Aufforderung von EU-Kommissions-präsidentin Ursu-

la von der Leyen eingegangen ist, in der Migrationsfrage in-

novative Lösungen zu entwickeln – etwa Rückkehrzentren 

außerhalb der EU zu schaffen. Es ist bezeichnend, dass die 

irreguläre Zuwanderung in die EU im laufenden Jahr zu zwei 

Dritteln geringer ausfällt als im Vorjahr, während der Migrati-

onsdruck nach Deutschland unvermindert anhält. In Relation 

zu anderen EU-Ländern steigt er sogar.  

Die Woche im Bundestag 

In diesem Zusammenhang hat die Ampel in dieser Woche 

ein Sicherheitspaket vorgelegt, das nur geringfügige migrati-

onspolitische Verschärfungen enthält. Unsere weitergehen-

den Vorschläge – wie z.B.  ein Antrag zur Zurückweisung 

von nicht Asylberechtigten an den deutschen Grenzen - hat 

die Koalition dagegen nicht einmal beraten wollen. (Seite 2) 

Auch in Sachen Wirtschaftspolitik hat die Ampel-Regierung, 

die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands untergraben. In 

drei Jahren Ampel-Regierung sind 300.000 Arbeitsplätze in 

der Industrie verlorengegangen. Die Bundesrepublik ver-

zeichnet den höchsten Kapitalabfluss, den es in so kurzer 

Zeit je gegeben hat. Schließlich schrumpft die Wirtschaft 

schon das zweite Jahr in Folge – ohne Aussicht auf Besse-

rung. Im Vergleich dazu weisen die Volkswirtschaften der 

meisten anderen EU-Staaten Wachstumsraten auf. Das 

Deutschland in der Wirtschaftsentwicklung die rote Laterne 

trägt, hat alleine die Ampel-Regierung zu verantworten. 
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Nach dem islamisti-

schen Anschlag in So-

lingen am 23. August 

2024 hatte sich die 

Bundesregierung auf 

ein sogenanntes 

„Sicherheitspaket“ 

verständigt. Mehr als 

einen Monat nach der 

ersten Lesung im Deut-

schen Bundestag und 

nach wochenlangem 

Streit haben sich die 

Ampel-Parteien auf 

eine Abschwächung 

der geplanten Maßnahmen verständigt. Dies betrifft insbe-

sondere:  

1) Zusätzliche Datenschutz-Hürden für den biometrischen 

Datenabgleich. Nun gilt insbesondere: Der Abgleich darf 

nicht mehr bei schweren Straftaten vorgenommen wer-

den, sondern erst bei besonders schweren Straftaten. Er 

gilt also für weniger Fälle und weniger Täter. Auch die 

Anwendung des Datenabgleichs zur Identifizierung von 

Asylsuchenden wird weiter erschwert.  

2) Der ohnehin schon beschränkte Leistungsausschluss für 

Dublin-Fälle wird weiter abgeschwächt. Viele Ausreise-

pflichtige werden weiterhin in Deutschland Sozialleis-

tungen erhalten.  

3) Bei der Aberkennung des Schutzsta-

tus bei Heimreisen von Asylsuchen-

den ins Herkunftsland bleiben aus-

drücklich Ausnahmen möglich.  

Das vermeintliche „Sicherheitspaket“ 

war schon in der Fassung der Regierung 

unzureichend. Die von den Koalitions-

fraktionen zuletzt vereinbarten Ände-

rungen schwächen das Paket weiter 

und machen es weitgehend wirkungs-

los. Misstrauen gegen unsere Sicher-

heitsbehörden, Datenschutz-Bedenken 

und eine grundsätzlich verfehlte Migra-

tionspolitik haben sich in der Ampel-

Regierung erneut durchgesetzt. In der nun weitgehend ent-

kernten Fassung bezeichnet es der Deutsche Richterbund 

zutreffend nur noch als „Mini-Päckchen“.  

Unsere Kritik an diesem „Mini-Päckchen“ 

haben wir in zwei Entschließungsanträgen 

vorgebracht: Mit unserem Antrag „Ein um-

fassendes Sicherheitspaket jetzt beschlie-

ßen“ fordern wir die schnelle Umsetzung 

eines echten und umfassenden Sicherheits-

pakets, das effektive Maßnahmen wie die 

Speicherung von IP-Adressen und den Ein-

satz von Gesichtserkennung beinhaltet. Zu-

dem wollen wir das Problem der massen-

haften illegalen Zuwanderung und die daraus 

entstehenden Folgeprobleme endlich wirk-

sam angehen und erneuern in diesem Antrag 

unsere Forderung nach umfassenden Zurück-

weisungen auch von Asylsuchenden an den 

Grenzen zu unseren europäischen Nachbarstaaten.  

Die im Paket enthaltenen Maßnahmen im Waffenrecht leh-

nen wir ab. Unsere Kritik legen wir in einem weiteren Ent-

schließungsantrag dar. Abgesehen von einigen wenigen 

sinnvollen Änderungen – insbesondere erweiterte Kontroll-

befugnisse der Bundespolizei – drängt sich der Eindruck auf: 

SPD und Grüne wollen den Anschlag von Solingen nutzen, 

um lang geplante Änderungen im Waffenrecht gegen die 

FDP durchzusetzen. Allerdings hätten die geplanten Ände-

rungen die Terroranschläge von Mannheim und Solingen 

nicht verhindert. Diese ineffektiven, bürokratischen und im 

Ergebnis unwirksamen Verschärfungen lehnen wir deshalb 

ab.  

Es ist im Übrigen skandalös, 

dass die Ampel-Fraktionen 

unsere sicherheits- und mig-

rationspolitischen Anträge 

nicht zur Abstimmung zuge-

lassen haben. Das ist ein ein-

maliger Vorgang, der die 

Grundfesten parlamentari-

scher Gepflogenheiten be-

rührt. Unsere Minderheiten-

rechte im Deutschen Bun-

destag werden durch diese 

willkürlichen Entscheidungen 

der Ampel-Mehrheit nicht 

zum ersten Mal verletzt.  

Union lehnt Sicherheitspaket der Ampel ab 
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„Leider hat die Ampel überraschend auch wieder Ver-

schlechterungen eingebracht: Endgültig nicht nachvollzieh-

bar ist die wankelmütige Haltung der Ampel zur Umsatz-

steuerbefreiung für die Verwaltung von Konsortialkrediten. 

Widersprüchlich wird behauptet, dass die Verwaltung von 

Konsortialkrediten unionsrechtlich mal zwingend umsatz-

steuerpflichtig, mal zwingend umsatzsteuerfrei sei – und 

das obwohl sich an EU-Rechtslage in dieser Legislaturperio-

de nichts geändert hat.    

Und schließlich sind wir maßlos enttäuscht, dass die Ampel 

trotz wiederholter Hinweise von uns, den Umsatzsteuersatz 

für pauschalierende Landwirte gleich zwei Mal innerhalb 

weniger Wochen von 9,0 über 8,4 auf 7,8 Prozent senken 

will. Damit verprellt sie wieder mal alle pauschalierenden 

Landwirte mit kleinen und mittleren Betrieben. 

Die Ampel krönt ihr Unvermögen damit, dass sie künftig 

weitere Absenkungen des Umsatzsteuerpauschalsatzes 

feige aus der parlamentarischen Debatte raushalten will. 

Dazu ermächtigt sie das Bundesfinanzministerium, den 

Steuersatz in Zukunft per Verordnung festzulegen. Eine 

solche Missachtung des parlamentarischen Gesetzgebers ist 

selbst für die Ampel neu.“ 

Fritz Güntzler, zuständiger Berichterstatter der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion zum Jahressteuergesetz 2024, das in 

dieser Woche mit den Stimmen der Ampel im Finanzaus-

schuss beschlossen wurde.   

Licht und Schatten 

Tierhaltung muss eine Zukunft haben 

„Der Gesetzentwurf führt in dieser Form nur dazu, dass die 

Tierhaltung in Deutschland sukzessive abgeschafft wird. Das 

scheint auch das vorrangige Ziel von Bundeslandwirt-

schaftsminister Cem Özdemir zu sein. Ein effektiver und 

zielführender Tierschutz funktioniert im EU-Binnenmarkt 

aber nur in einem gemeinsamen Rechtsrahmen. Der Ge-

setzentwurf ist daher praxisfern und handwerklich beson-

ders schlecht gemacht. Das zeigten die Äußerungen der 

Sachverständigen deutlich.“   

Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU

-Bundestagsfraktion, zur Sachverständigenanhörung zur 

Novelle des Tierschutzgesetzes in dieser Woche.  
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„Die Zahlen des aktuellen Berichtes der Allbright Stiftung 

zeigen, dass sich der Frauenanteil in den Führungsetagen 

der Privatwirtschaft weiter positiv entwickelt. Er zeigt aber 

auch, dass wir noch Luft nach oben haben. Wir haben mit 

dem Führungspositionengesetzen als Union einen wichtigen 

Anstoß für diese Entwicklung gesetzt, um einen gesell-

schaftlichen Wandel in der Unternehmenskultur zu errei-

chen. Um unser Ziel zu erreichen, braucht es aber mehr als 

eine Quote. Wir brauchen gezielte Maßnahmen für eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr partner-

schaftlich geteilte Care-Arbeit, flexiblere Arbeitszeitenmo-

delle für verschiedene Lebensphasen und eine verlässliche 

Kinderbetreuung. Wir hören von dieser Bundesregierung 

immer nur Ankündigungen. Die Bundesregierung selbst 

wird bei dem aktuellen Tempo seine Vorgaben zur Parität in 

Führungsebenen der obersten Bundesbehörden bis 2025 

nicht erreichen. Das ist eine Bankrotterklärung. Es hätte 

frühzeitig gegengesteuert werden müssen. In Wahrheit 

herrscht aber vor allem in der Familien- und Frauenpolitik 

seit Monaten stillstand. Es muss endlich wieder mehr für 

die ökonomische Gleichberechtigung von Frauen getan 

werden.“   

Die frauenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Silvia Breher, zum Bericht der All-

bright Stiftung zu Frauen in Führungspositionen.  

 

Frauen in Führungspositionen 

Landwirtschaft in Deutschland nicht zurückdrängen 

„Deutschland trägt als eine landwirtschaftlich begünstigte 

Region eine besondere Verantwortung für den Kampf ge-

gen den Hunger auf der Welt. Unsere moderne und innova-

tive Landwirtschaft ist der Garant für die nachhaltige Erzeu-

gung einer großen Vielfalt an Nahrungsmitteln. Das bedeu-

tet auch: Die Landwirtschaft in Deutschland und Europa 

darf nicht weiter zurückgedrängt oder gar stillgelegt wer-

den. Denn dies führt in der Konsequenz zu einer Verlage-

rung der landwirtschaftlichen Erzeugung sowie der globalen 

Handelsströme in andere Weltgegenden, die weniger Wert 

auf Nachhaltigkeit legen.“    

Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, zum Welternäh-

rungstag in dieser Woche.    



 5 

von Seiten des Ministers Habeck und der Bundesregierung 

gleichwohl – nichts. Zum Hintergrund: Das deutsche Liefer-

kettengesetz vom 16. Juli 2021 verpflichtet seit dem 

1. Januar 2023 Unternehmen ab einer bestimmten Größe, 

Sorgfaltspflichten in Bezug auf menschenrechtliche oder um-

weltbezogene Risiken in ihren Lieferketten zu beachten. Im 

Sommer 2024 hat die EU eine Lieferkettenrichtlinie beschlos-

sen. Diese ist innerhalb von zwei Jahren in deutsches Recht 

umzusetzen. Sie geht in verschiedenen Bereichen über das 

Lieferkettengesetz hinaus (u.a. erweiterte Sorgfaltspflichten, 

zivilrechtliche Haftung, andere Unternehmensgrößen). Es hat 

keinen Sinn, an den Verpflichtungen aus dem deutschen Lie-

ferkettengesetz festzuhalten, während sich die Unternehmen 

bereits auf die neuen Verpflichtungen aus der Europäischen 

Lieferkettenrichtlinie vorbereiten. Diese vermeidbare Mehr-

belastung hätte einen nicht gerechtfertigten Wettbewerbs-

nachteil deutscher Unternehmen auf dem internationalen 

Markt zur Folge. Die Aussetzung des Lieferkettengesetzes 

wäre ein einfacher und dringend erforderlicher Beitrag zum 

Abbau von Bürokratie und lässt sich mit unserem Geset-

zesentwurf schnell umsetzen. Die Doppelbelastung deutscher 

Unternehmen muss vermieden werden. Es braucht jetzt so-

fort ein Belastungsmoratorium, damit die deutsche Wirt-

schaft aus der Krise findet.  

Darüber hinaus befassten wir uns abschließend mit drei wich-

tigen Anträgen zur Wirtschaftswende: Wirtschaftswende 

jetzt – Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft, Wirt-

schaftspolitische Orientierungslosigkeit der Bundesregierung 

beenden – Für eine echte ‚Wirtschaftswende‘, sowie Pakt für 

Wachstum und Wohlstand. Während die Weltwirtschaft und 

andere Industrieländer wachsen, trüben sich die wirtschaftli-

chen Aussichten für Deutschland weiter ein. Wir befinden uns 

im zweiten Jahr der Rezession. Bereits seit geraumer Zeit for-

dern wir Maßnahmen zugunsten einer echten 

Die Woche im Plenum  

1. Initiativen unserer CDU/CSU-Fraktion  

Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland – Für an-

gemessene Standortkosten, effiziente Abfertigung und siche-

re Arbeitsplätze. Mit unserem Antrag – den wir in dieser Wo-

che abschließend im Plenum beraten haben – bringen wir fünf 

Kernforderungen zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes 

Deutschland vor. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich 

für eine Reduzierung der Standortkosten am Luftverkehrs-

standort Deutschland einzusetzen sowie die Effizienz der Luft-

sicherheitskontrollen unter Beibehaltung der größtmöglichen 

Sicherheit zu steigern, um Abläufe zu optimieren und die War-

tezeit für Fluggäste zu verkürzen. Darüber hinaus fordern wir, 

dass die Bundesregierung die Revision der Fluggastrechtever-

ordnung (EG) Nr. 261/2004 auf europäischer Ebene konstruk-

tiv und im Sinne eines angemessenen Interessenausgleichs 

begleitet und dem Arbeits- und Fachkräftemangel in der Luft-

fahrtbranche entgegentritt. Flughäfen als Rückgrat der deut-

schen Luftverkehrsinfrastruktur müssen im weltweiten Wett-

bewerb unterstützt werden. Nur so können Beschäftigung 

und Wertschöpfung gesichert werden. Und nur so kann der 

Luftverkehr zügig in Einklang mit den Klimaschutzzielen ge-

bracht werden. 

In dieser Woche befassten wir uns abschließend in 2./3. Le-

sung mit unserem Entwurf für ein Gesetz zur Aufhebung des 

Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur 

Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Liefer-

ketten (Lieferkettensorgfaltspflichtenaufhebungsgesetz). 

Bundesminister Robert Habeck hat sich bereits vor geraumer 

Zeit dafür ausgesprochen, das Lieferkettensorgfaltspflichten-

gesetz (Lieferkettengesetz) für zwei Jahre auszusetzen. Mit 

unserem Gesetzesentwurf haben wir ihm Gelegenheit gege-

ben, seinen eigenen Vorschlag zügig umzusetzen. Passiert ist 
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Woche abschließend beraten haben – setzen wir uns für eine 

Reform der Fahrschulausbildung und Prüfungsverfahren ein. 

Wir wollen, dass Mobilität insbesondere für junge Menschen 

im ländlichen Raum erschwinglich bleibt. Die Kosten für den 

Führerscheinerwerb sind in den letzten Jahren stark gestie-

gen, und die Wartezeiten für Prüfungen haben sich verlän-

gert. Das erschwert den Zugang zur Mobilität. Wir fordern die 

Bundesregierung auf, die Ausbildung von Fahrlehrern zu Fahr-

prüfern zu erleichtern, mehr Prüftermine zu ermöglichen und 

die Fahrschüler-Ausbildungsordnung zu flexibilisieren. Zudem 

soll das Antragsverfahren für Führerscheine digitalisiert und 

die Integration von Fahrsimulatoren in die Ausbildung ermög-

licht werden. Ziel ist es, die Kosten zu senken, die Bürokratie 

zu reduzieren und die Ausbildungsqualität zu sichern. So för-

dern wir die individuelle Mobilität und erhöhen gleichzeitig 

die Verkehrssicherheit.  

Flächendeckende Palliativversorgung und Hospizarbeit in 

Deutschland verbessern. Eine gute Hospiz- und Palliativver-

sorgung ist Ausdruck einer solidarischen Gesellschaft und eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jede und jeder soll die Ge-

wissheit haben, auf dem eigenen letzten Lebensweg nach den 

eigenen Wünschen begleitet zu sein und sich gut und indivi-

duell betreut und versorgt wissen, um Schmerzen zu lindern, 

Ängste zu nehmen und um letztendlich würdevoll sterben zu 

können. Mit unserem Antrag – den wir in dieser Woche in 1. 

Lesung beraten haben – nehmen wir eine Bestandsaufnahme 

der bisher erreichten Maßnahmen vor. Darüber hinaus identi-

fizieren wir Weiterentwicklungsperspektiven für die Palliativ-

versorgung und Hospizarbeit und schlagen Maßnahmen vor, 

um die Palliativ- und Hospizversorgung in Deutschland weiter 

zu stärken und auszubauen. 

Mit unserem Antrag Bekämpfung des Missbrauchs von Onli-

ne-Ticketbörsen – Verbesserung des Verbraucherschutzes 

und Schaffung fairer Marktbedingungen setzen wir uns dafür 

„Wirtschaftswende“ und haben dazu umfangreiche Vorschlä-

ge gemacht. Zu nennen ist hier insbesondere der 12-Punkte-

Reformplan für eine starke Wirtschaft. Wir nehmen die FDP-

Minister in der Bundesregierung beim Wort und verleihen 

unseren Forderungen Nachdruck: Der Wirtschafts- und In-

dustriestandort Deutschland muss endlich wieder auf Wachs-

tumskurs gebracht werden. Dazu braucht es kein Showfeuer-

werk von Ankündigungen, sondern zeitnah echte Entlastun-

gen für die Wirtschaft sowie für die Bürgerinnen und Bürger. 

In dieser Woche befassten wir uns abschließend mit unserem 

Antrag Schwanger- und Mutterschaft für Gründerinnen und 

Selbständige erleichtern. Wir wollen mit verbesserten Rah-

menbedingungen für Gründerinnen und Selbstständige dafür 

sorgen, dass Mutterschaft und Unternehmertum besser unter 

einen Hut zu bekommen sind. Momentan können Schwanger- 

und Mutterschaft zur existenziellen Bedrohung für Selbststän-

dige werden – gerade in der Gründungsphase. Dies stellt nicht 

nur ein persönliches bzw. betriebliches Problem dar – auch 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland geht viel Potenzial 

verloren. Deutschland braucht Gründungen und Selbststän-

digkeit von Frauen. Mit unserem Antrag fordern wir die Bun-

desregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der insbe-

sondere Anpassungen in Höhe und Umfang des Mutter-

schaftsgeldes der gesetzlichen Krankenversicherung vorsieht. 

Außerdem fordern wir Möglichkeiten einer Erweiterung der 

Krankentagegeldversicherung in der PKV einschließlich einer 

verpflichtenden Aufklärung für Gründerinnen und Selbständi-

ge. Wir wollen außerdem die Lebensrealität von Selbstständi-

gen beim Elterngeld besser in den Blick nehmen, indem bei 

Zahlungseingängen während des Elterngeldbezuges auf den 

Zeitpunkt der erbrachten Leistungen abgestellt wird. 

Mit unserem Antrag Damit Mobilität nicht zum Luxus wird – 

Für einen bezahlbaren Autoführerschein – den wir in dieser 
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beraten haben – fordern wir: Schwer Erkrankte mit besonders 

komplexen Versorgungssituationen und ihre Angehörigen 

sollen durch ein individuelles Fallmanagement in Form eines 

Lotsen mit Information, Beratung und Anleitung individuell 

unterstützt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass 

der Rehabilitationsprozess ohne Verzögerung eingeleitet und 

fortlaufend zielgenau begleitet wird. Der Lotse übernimmt 

dabei die Koordination zwischen allen Beteiligten und ist An-

sprechpartner für organisatorische und inhaltliche Fragen. Die 

Etablierung des Lotsen kann eine wichtige Lücke schließen, da 

oftmals mangels Kenntnis nicht alle vorhandenen Reha-

Möglichkeiten ausgenutzt werden. 

Mit unserem Antrag India-Middle East-Europe Economic Cor-

ridor (IMEC) vorantreiben und zum Erfolg machen – den wir 

in dieser Woche abschließend beraten haben – wollen wir die 

wirtschaftliche und diplomatische Verbindung zwischen Indi-

en, dem Nahen Osten und Europa stärken. Wir fordern: Die 

Bundesregierung soll sich aktiv an der genauen Ausgestaltung 

und Umsetzung des IMEC beteiligen. Ziel ist es, durch direkte 

Verkehrs- und Wirtschaftsverknüpfungen neue Arbeitsplätze 

zu schaffen, Kosten zu senken und den Handel zu beschleuni-

gen. Besonders im Bereich erneuerbare Energien, z.B. durch 

eine geplante Wasserstoffpipeline zwischen Israel und Euro-

pa, besteht großes Potenzial. Wir betonen die Bedeutung des 

Projekts als strategische Alternative zur chinesischen Belt and 

Road Initiative. 

Gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Wechseljahre 

der Frau – Für eine nationale Menopausen-Strategie nach 

internationalem Vorbild. Die Wechseljahre sind ein bedeut-

samer Lebensabschnitt einer jeden Frau, der mit physischen, 

psychischen und sozialen Veränderungen einhergeht. In 

Deutschland gibt es insgesamt einen eklatanten Nachholbe-

darf für das wichtige Thema in seiner gesamtgesellschaftli-

ein, den Missbrauch von Online-Ticketbörsen einzudämmen 

und Verbraucher zu schützen. Diese Plattformen ermöglichen 

es, Tickets zu Höchstpreisen weiterzuverkaufen. Dies führt 

jedoch zu erheblichen Problemen für Verbraucher und Veran-

stalter. Besonders problematisch ist der Einsatz von „Bots“ 

und „Fake Accounts“, die den Ticketkauf für Privatpersonen 

erschweren. Mit unserem Antrag fordern wir Maßnahmen 

gegen überhöhte Zweitmarktpreise und intransparente Ver-

kaufspraktiken, um faire Bedingungen zu schaffen. Wir for-

dern eine Anpassung der Rechtslage, um den Verbraucher-

schutz in Deutschland auf europäisches Niveau anzuheben 

und die Rechte von Verbrauchern und Veranstaltern gleicher-

maßen zu stärken. Deutschland muss die bestehenden rechtli-

chen Möglichkeiten nutzen, um eine faire und transparente 

Marktumgebung zu schaffen, in der die Rechte der Verbrau-

cher gestärkt und die Interessen der Veranstalter gewahrt 

werden. 

Reintegration in das Erwerbsleben verbessern – Durch Lot-

sen positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversi-

cherungen nutzen. Körperliche Gesundheit und Erhalt der 

Erwerbsfähigkeit sind die Grundvoraussetzung für ein langes 

Erwerbsleben. Ziel einer guten Sozialpolitik muss sein, Men-

schen ein langes Erwerbsleben unter guten Rahmenbedingun-

gen zu ermöglichen. Prävention und Rehabilitation sind aus 

diesem Grund zu stärken. Besonders verbesserungsbedürftig 

ist aus unserer Sicht die Situation erkrankter Erwerbstätiger 

mit hohen Behandlungsbedarfen. In vielen Fällen wäre eine 

Wiedereingliederung in das Erwerbsleben möglich, wenn alle 

bereits vorhandenen Möglichkeiten zur zielgenauen Verbesse-

rung der gesundheitlichen Lage genutzt würden. Es fehlt in 

der Regel an einer Stelle, von der die Behandlungsmaßnah-

men und Prozesse gezielt koordiniert und gebündelt werden. 

Mit unserem Antrag – den wir in dieser Woche abschließend 
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Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Kran-

kenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen 

(Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz). Der Gesetz-

entwurf der Bundesregierung – den wir in dieser Woche ab-

schließend in 2./3. Lesung beraten haben – zielt darauf ab, 

die Krankenhauslandschaft und ihre Finanzierung zu moderni-

sieren. Durch die Einführung einer Vorhaltevergütung soll das 

Vorhalten von Krankenhausstrukturen unabhängig von der 

erbrachten Leistung finanziert werden. So will die Bundesre-

gierung dem im aktuellen Fallpauschalensystem bestehenden 

ökonomischen Anreiz vorbeugen, Fallzahlen künstlich stei-

gern, um die Einnahmen zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Maß-

nahmen zur Steigerung der Behandlungsqualität und zur Kon-

zentration spezialisierter Leistungen auf wenige Kliniken ge-

fördert werden, um Qualität zu erhöhen. Die Reform sieht 

auch eine engere Verzahnung von ambulanten und stationä-

ren Leistungen vor. So hofft die Bundesregierung, Effizienz-

steigerungen zu ermöglichen. Zudem wird die Digitalisierung 

der Verwaltungsprozesse vorangetrieben – in der Hoffnung, 

so die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und bürokratischen 

Aufwand zu senken.  

Unsere Kritik an dem Reformgesetz von Bundesminister Lau-

terbach bringen wir in unserem Antrag Vorschaltgesetz jetzt 

beschließen und kalte Strukturbereinigung in der deutschen 

Krankenhauslandschaft verhindern und in unserem Ent-

schließungsantrag vor. Die Krankenhausreform von Minister 

Lauterbach ist unausgereift und greift weit in Länderkompe-

tenzen ein. Ohne eine geeignete Übergangsfinanzierung wird 

sie zu einem kalten Strukturwandel und damit zu einem Kran-

kenhaussterben führen. Wir halten sowohl Öffnungsklauseln 

als auch eine Übergangsfinanzierung für erforderlich, um den 

regional unterschiedlichen Bedingungen in der Krankenhaus-

landschaft gerecht zu werden. Außerdem fordern wir eine 

chen Brisanz. Wir brauchen eine nationale Menopausen-

Strategie, die internationale Erfahrungen und Beispiele guter 

Praxis aufgreift und daraus Leitlinien für eine neue Politik für 

die Frauengesundheit entwickelt. Dies sollte Teil einer ge-

schlechtsspezifischen Gesundheitsstrategie sein, in der die 

jeweils besonderen Belange adressiert werden. In unserem 

Antrag – den wir in dieser Woche erstmal im Plenum beraten 

haben – nehmen wir uns dieses Themas an und schlagen 

Maßnahmen vor, um Nachholbedarf aufzuholen und das The-

ma ins gesamtgesellschaftliche Bewusstsein zu bringen. 

 2. Sonstige Tagesordnungspunkte  

Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte 

– Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, 

Versöhnung in Irak fördern. Die Bundesregierung bittet den 

Deutschen Bundestag um ein Mandat für die Fortsetzung des 

Auslandseinsatzes in Irak. Den entsprechenden Antrag haben 

wir in dieser Woche abschließend beraten. Das Mandat bleibt 

im Kern unverändert, soll aber eine Laufzeit von 15 Monaten 

bis zum 31. Januar 2026 haben. Damit wird der Bundestags-

wahl im kommenden Jahr Rechnung getragen. Die Mandats-

obergrenze verbleibt bei 500 Soldatinnen und Soldaten. Der 

Einsatz zielt darauf ab, die irakischen Streit- und Sicherheits-

kräfte nachhaltig zu befähigen, die Sicherheit und Stabilität in 

Irak eigenständig zu gewährleisten und ein Wiedererstarken 

der Terrororganisation des sog. Islamischen Staates (IS) zu 

verhindern. Die internationale Gemeinschaft ist diesem Ziel in 

den letzten Jahren deutlich nähergekommen, hat es aber 

noch nicht erreicht. Eine Fortsetzung des Engagements ist 

notwendig, um das bisher Erreichte zu konsolidieren und trag-

fähig auszubauen bzw. weiterzuentwickeln. Allerdings fehlt 

der Bundesregierung weiter ein Konzept für den Irak, für die 

Kurdenfrage sowie für den Umgang mit dem Iran im Irak. 



 9 

gen zur Entlastung der Wehrdisziplinaranwaltschaften sowie 

der Truppendienstgerichte beitragen wird.  

Mit dem Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Soldaten-

entschädigungsgesetzes und des Soldatenversorgungsrechts 

– das wir in dieser Woche in abschließender 2./3.Lesung bera-

ten haben – will die Bundesregierung bestimmte Anpassun-

gen bei der sozialen Versorgung von Soldaten vornehmen. 

Mit dem Entwurf sollen Dienstzeitregelungen und Berufsför-

derung für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit verbessert wer-

den. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für 

Reservisten werden erhöht, eine finanzielle Benachteiligung 

von Reservisten im Vergleich zu aktiven Soldaten wird korri-

giert. Der Erfüllungsaufwand soll durch die Digitalisierung der 

Verwaltungsverfahren gesenkt werden. Dadurch können Be-

arbeitungszeiten verkürzt werden. Aus unserer Sicht ist be-

dauerlich, dass Forderungen im Hinblick auf eine umfassende 

Anerkennung der Versorgungsansprüche für Auslandsverwen-

dungen und die angekündigten Verbesserungen in der Ver-

sorgung von Veteranen bisher nicht im Gesetz berücksichtigt 

werden konnten. Wir werden diese weiter mit Nachdruck 

verfolgen.  

umfassende Bedarfs- sowie Auswirkungsanalyse und eine 

echte Einbindung von Kliniken, Ländern und weiteren Akteu-

ren, um die Reform fundiert zu gestalten. Bundesgesundheits-

minister Lauterbach setzt sich stattdessen über die Planungs-

hoheit der Länder hinweg. Das schürt unnötige Konflikte mit 

den Ländern. Darüber hinaus befürchten wir infolge der vor-

gesehenen hälftigen Finanzierung des Transformationsfonds 

durch die Gesetzlichen Krankenversicherungen steigende Kas-

senbeiträge. Eine nachhaltige Reform kann nur durch gemein-

sames und überlegtes Handeln gelingen. 

Mit ihrem Entwurf für ein Drittes Gesetz zur Neuordnung des 

Wehrdisziplinarrechts und zur Änderung weiterer soldaten-

rechtlicher Vorschriften will die Bundesregierung das Wehr-

disziplinarrecht modernisieren und Wehrdisziplinarverfahren 

beschleunigen. Das Wehrdisziplinarrecht regelt die Würdi-

gung besonderer Leistungen und die Ahndung von Dienstver-

gehen von Soldaten der Bundeswehr. Mit dem Gesetzentwurf 

soll Disziplinarvorgesetzten die Anwendung des Disziplinar-

rechts erleichtert werden, indem der Maßnahmenkatalog 

erweitert wird. So können einfache Disziplinarmaßnahmen 

auch in strengerer Form verhängt und öffentlich vor der Trup-

pe bekannt gemacht werden. Zudem sollen Disziplinarmaß-

nahmen durch einen Disziplinargerichtsbescheid entschieden 

werden können. Durch eine einwöchige Frist für Berufungen 

wird das Verfahren gestrafft, und abgekürzte Urteile bei aus-

bleibender Berufung werden möglich. Beteiligungsrechte der 

Vertrauenspersonen werden gestärkt. Der Gesetzentwurf der 

Regierung stellt die erste grundlegende Reform der Wehrdis-

ziplinarordnung (WDO) seit über 20 Jahren dar und folgt über-

wiegend den Beschlüssen der WDO-Expertengruppe, die im 

September 2021 ihren Abschlussbericht veröffentlichte. Die 

relevanten Verbände halten den Gesetzentwurf überwiegend 

für gelungen. Auch wir teilen die Ansicht, dass die Änderun-
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